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A n l a g e  2   zur Richtlinie zur Nutzung von E-Mail- und Internet-
diensten in der Hessischen Landesverwaltung 

Kenntnisnahme- und Einwilligungserklärung
Für die inner- und außerbehördlichen Interessenvertretungen,  
die Frauenbeauftragte, die behördliche Datenschutzbeauftrage 

oder den behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie die  
Mitglieder der Landesregierung und die Staatssekretärinnen  

und Staatssekretäre
Die Richtline zur Nutzung von E-Mail und Internet in der Hessi-
schen Landesverwaltung habe ich zur Kenntnis genommen und 
werde die dort gemachten Vorgaben beachten.

________________   ____________________
Ort, Datum   Unterschrift

Ich möchte die von meiner Dienststelle zur Verfügung gestellten 
Internet- und E-Mail-Dienste in geringfügigem Umfang auch für 
private Zwecke nutzen.
I.  Für die inner- und außerbehördlichen Interessenvertretungen, 

die Frauenbeauftragte, die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den behördlichen Datenschutzbeauftragten

Ich willige ein, dass mein privater E-Mail- und Internetverkehr in 
demselben Maße wie mein dienstlicher E-Mail- und Internetverkehr 
automatisch protokolliert wird. Ich bin damit einverstanden, dass 
diese Protokolldaten wie in der Richtlinie unter Punkt 4 beschrie-
ben temporär gespeichert und stichprobenartig überprüft werden. 
Die Überprüfung unterbleibt bei einem Funktionspostfach, das ich 
als Mitglied der inner- und außerbehördlichen Interessenvertre-
tung, als Frauenbeauftragte oder als behördliche Datenschutzbe-
auftragte oder behördlicher Datenschutzbeauftragter verwende.
Bei einem konkreten Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung 
können alle vorhandenen Protokolle zur personenbezogenen Aus-
wertung verwendet werden und die Anonymität kann auch im Falle 
der Internetnutzung aufgehoben werden. 
Ich gestatte ferner, dass meine privaten E-Mails bei möglicher Ver-
seuchung mit Viren oder anderen Schadprogrammen sowie an mich 
adressierte unerwünschte oder unverlangt zugehende E-Mails – sog. 
Spam-Mails – automatisiert herausgefiltert und ggf. nicht zugestellt 
werden. Mir ist bekannt, dass dabei auch privat erwünschte E-Mails 
irrtümlich durch den Spamfilter ausgesondert werden können. 
Sollten im Fall meiner Abwesenheit vom Arbeitsplatz an mich 
adressierte E-Mails an meine Vertretung weitergeleitet werden oder 
sie Zugriff auf mein persönliches Postfach nehmen, so billige ich 
das. Meine Vorgesetzte oder mein Vorgesetzter organisiert insbe-
sondere für den Fall der ungeplanten Abwesenheit einen Zugriff 
auf mein persönliches E-Mail-Konto, wenn dies für einen ordnungs-
gemäßen betrieblichen Ablauf nötig sein sollte. Mir ist bewusst, 
dass dabei auch private E-Mails anderen Personen zur Kenntnis 
gelangen können. 
Der Zugriff meiner Vorgesetzten  oder meines Vorgesetzten ist für 
ein Funktionspostfach, das ich als Mitglied der inner- und außer-
behördlichen Interessenvertretung, als Frauenbeauftragte oder als 
behördliche Datenschutzbeauftragte oder behördlicher Daten-
schutzbeauftragter verwende, untersagt. 
Mir ist bekannt, dass die Gestattung der Privatnutzung jederzeit 
eingeschränkt oder widerrufen werden kann. Auch ich kann diese 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Ab dem Zeitpunkt des Widerrufs darf ich den Internetzugang und 
den E-Mail-Dienst dann nicht mehr für private Zwecke nutzen.
Diese Erklärung ersetzt alle bisherigen Einwilligungserklärungen, 
die zur Nutzung von E-Mail- und/oder Internetdiensten abgegeben 
worden sind.
Die Einwilligungserklärung wird in meine Personalakte aufgenom-
men. 

________________   ____________________
Ort, Datum   Unterschrift

II.  Für die Mitglieder der Landesregierung sowie die Staatssekre-
tärinnen und Staatssekretäre 

Ich willige ein, dass mein privater E-Mail- und Internetverkehr in 
demselben Maße wie mein dienstlicher E-Mail- und Internetverkehr 
automatisch protokolliert wird. Ich bin damit einverstanden, dass 
diese Protokolldaten wie in der Richtlinie unter Punkt 4 beschrie-
ben temporär gespeichert werden. Die Internetnutzung kann stich-
probenartig überprüft werden.
Bei einem konkreten Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung 
können alle vorhandenen Protokolle zur personenbezogenen Aus-

wertung verwendet werden und die Anonymität kann auch im Falle 
der Internetnutzung aufgehoben werden. 
Ich gestatte ferner, dass meine privaten E-Mails bei möglicher Ver-
seuchung mit Viren oder anderen Schadprogrammen sowie an mich 
adressierte unerwünschte oder unverlangt zugehende E-Mails – sog. 
Spam-Mails – automatisiert herausgefiltert und ggf. nicht zugestellt 
werden. Mir ist bekannt, dass dabei auch privat erwünschte E-Mails 
irrtümlich durch den Spamfilter ausgesondert werden können. 
Mir ist bekannt, dass die Gestattung der Privatnutzung jederzeit 
eingeschränkt oder widerrufen werden kann. Auch ich kann diese 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Ab dem Zeitpunkt des Widerrufs darf ich den Internetzugang und 
den E-Mail-Dienst dann nicht mehr für private Zwecke nutzen.
Diese Erklärung ersetzt alle bisherigen Einwilligungserklärungen, 
die zur Nutzung von E-Mail- und/oder Internetdiensten abgegeben 
worden sind.
Die Einwilligungserklärung wird in meine Personalakte aufgenom-
men. 
________________   ____________________
Ort, Datum   Unterschrift

392

Sachschadensersatz-Richtlinien (SErs-RL)
B e z u g :  Meine Rundschreiben vom 31. Juli 2006 (StAnz. S. 1914) 

und 26. Oktober 2006 (StAnz. S. 2623)

Aufgrund des § 233 des Hessischen Beamtengesetzes (HBG) werden 
zur Konkretisierung der Fürsorgepflicht nach § 45 des Beamten-
statusgesetzes folgende Richtlinien als Rechtsgrundlage für die 
Erstattung von Sachschäden außerhalb der Unfallfürsorge nach 
dem Hessischen Beamtenversorgungsgesetz erlassen.
Ist neben dem Sachschaden gleichzeitig ein Körperschaden (Dienst-
unfall) entstanden, so richtet sich die Erstattung des Sachschadens 
nach § 32 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes (HBeamt VG) 
und der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschrift in der jeweils 
gültigen Fassung.
1. Definition und Anwendungsbereich
 Sind bei einem auf äußerer Einwirkung beruhenden plötz-

lichen, örtlich und zeitlich bestimmbaren Ereignis, das in 
Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist, Klei-
dungsstücke oder sonstige Gegenstände beschädigt oder 
zerstört worden oder abhanden gekommen, so soll dafür in 
angemessenem Umfang Ersatz geleistet werden.

 Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem Unfall beson-
dere Kosten entstanden, so ist der Beamtin oder dem Beam-
ten der nachweisbar notwendige Aufwand zu ersetzen. 
§ 31 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4 HBeamtVG gilt entspre-
chend.

1.1 Die SErs-RL finden auch Anwendung, wenn eine Beamtin 
oder ein Beamter anlässlich der Wahrnehmung von Rechten 
oder der Erfüllung von Pflichten nach dem Personalvertre-
tungsrecht einen Sachschaden erleidet. Gleiches gilt für die 
Vertrauensleute der schwerbehinderten Menschen.

1.2 Im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Fi-
nanzen bin ich einverstanden, dass die SErs-RL sinngemäß 
auch auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Prak-
tikantinnen und Praktikanten sowie Auszubildenden des 
Landes anzuwenden sind.

2. Ersatzpflicht
 Ersatz wird geleistet für beschädigte oder zerstörte oder 

abhanden gekommene Gegenstände des täglichen Bedarfs 
(Kleidungsstücke, sonstige Gegenstände und Fahrzeuge), die 
dienstlich benötigt oder gewöhnlich mitgeführt werden, und 
sich im Besitz der Beamtin oder des Beamten befinden. Es 
ist unerheblich, ob die Gegenstände Eigentum der Beamtin 
oder des Beamten sind.

 Ersatz ist auch zu leisten, wenn der Beamtin oder dem Be-
amten selbst nur deshalb kein Schaden entstanden ist, weil 
die Haftungsfreistellung unter Ehegatten nach § 1359 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) oder zwischen Eltern und Kin-
dern nach § 1664 BGB greift.

2.1 Ersatz ist nur zu leisten, soweit die Beamtin oder der Beamte 
den Schaden nicht auf andere Weise, zum Beispiel durch den 
Schadensersatzanspruch gegen Dritte oder durch die eigene 
Versicherung ersetzt erhalten kann. Der Ersatzanspruch ge-
gen Dritte ist vorrangig geltend zu machen.
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 Die Beamtin oder der Beamte ist nicht verpflichtet, den 
Ersatzanspruch im Klageweg geltend zu machen, wenn
– der Ersatzanspruch nicht realisierbar ist,
– die Aussichten einer Klage auf Schadensersatz gering 

sind,
– durch die voraussichtliche Dauer der Rechtsverfolgung 

eine unzumutbare Belastung entstehen würde oder 
– die möglichen Kosten einer Rechtsverfolgung in keinem 

Verhältnis zur Höhe des Ersatzanspruchs stehen.
2.2 Sofern die Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs 

gegen Dritte für die geschädigte Beamtin oder den geschä-
digten Beamten nicht möglich oder zumutbar ist, ist der 
Ersatzanspruch an den Dienstherrn abzutreten, soweit er 
nicht nach  § 103 HBG auf den Dienstherrn übergeht.

 Hinweis: Ist die Beamtin oder der Beamte durch den Dienst-
herrn veranlasst worden, einen Ersatzanspruch gegen Dritte 
geltend zu machen und sind dadurch Kosten (Anwalts- und 
Gerichtskosten usw.) entstanden, die selbst getragen werden 
müssen, so sind diese zu erstatten.

3. Umfang der Ersatzleistung
3.1 Bei der Feststellung des angemessenen Umfangs der Ersatz-

leistung ist grundsätzlich – auch bei besonders wertvollen 
Gegenständen und Fahrzeugen – vom Wert funktionsgleicher 
Gegenstände oder Fahrzeuge mittlerer Art und Güte auszu-
gehen.

3.2 Es ist zu prüfen, ob die Beamtin oder den Beamten ein Ver-
schulden an der Herbeiführung des Schadens trifft. Bei vor-
sätzlichem Verhalten oder grober Fahrlässigkeit wird kein 
Schadensersatz geleistet. Bei mittlerer Fahrlässigkeit ist der 
erstattungsfähige Betrag in der Regel um 50 Prozent zu kür-
zen. Bei Dienstreisen ist bis einschließlich mittlerer Fahr-
lässigkeit kein Abzug vorzunehmen.

3.3 Bei der Bemessung des Schadensersatzes ist die Minderung 
des Gebrauchswertes durch Verwendung und Abnutzung in 
angemessenem Umfang zu berücksichtigen; dies gilt nicht 
für orthopädische oder andere Hilfsmittel (einschließlich 
Sehhilfen). Ein etwaiger Verkaufserlös oder Wert bei Inzah-
lungnahme orthopädischer oder anderer Hilfsmittel ist je-
doch anzurechnen.

 Hinweis: Der Sachschadensersatz ist nicht nach den Grund-
sätzen des Beihilferechts zu berechnen. Das zur Durchfüh-
rung des Dienstunfallrechts entwickelte Übermaßverbot soll 
beachtet werden.

3.4 Wertermittlung und Höchstbeträge
3.4.1 Für die Ermittlung des Zeitwertes von Bekleidung ist vom 

Anschaffungspreis als Wertminderung durch Abnutzung pro 
Monat des Gebrauchs 1/36 in Abzug zu bringen. Nach Ablauf 
von drei Jahren nach Anschaffung wird kein Ersatz geleistet. 
Für Gegenstände aus festen, haltbaren Materialien (zum 
Beispiel Wintermantel, Lederjacke, Taschen) ist pro Monat 
des Gebrauchs 1/48 des Anschaffungspreises als Wertmin-
derung in Abzug zu bringen. Nach Ablauf von vier Jahren 
wird kein Ersatz geleistet.

3.4.2 Die Reparaturkosten der beschädigten Sehhilfe sind zu er-
statten, es sei denn die Kosten der Wiederbeschaffung sind 
geringer. Brillenfassungen sind bis zu einem Höchstbetrag 
von 100 Euro erstattungsfähig. 

 Der Anspruch auf Sachschadensersatz geht einem etwaigen 
Beihilfeanspruch nach der Hessischen Beihilfenverordnung 
vor. Sofern dennoch Beihilfen gewährt wurden, vermindert 
sich der Sachschadensersatz um die Beihilfe.

 Zur Vermeidung von Doppelleistungen ist sicherzustellen, 
dass die Beihilfestelle von Leistungen für orthopädische oder 
andere Hilfsmittel nach den SErs-RL in geeigneter Weise 
unterrichtet wird.

3.4.3 Für Schmuckstücke mit Ausnahme von Ehe- und Verlo-
bungsring ist ein Höchstbetrag von 200 Euro zugrunde zu 
legen.

 Hinweis: Zu den sonstigen Gegenständen des täglichen Be-
darfs gehören auch Schmuckstücke. Es kann dem Dienst-
herrn grundsätzlich nicht zugemutet werden, für Schäden 
an oder den Verlust von wertvollen Schmuckstücken den 
vollen Ersatz zu leisten, da diese Gegenstände in der Regel 
aus persönlichen Gründen mitgeführt werden.

3.4.4 Sind technische Hilfsmittel beschädigt oder zerstört worden 
oder abhanden gekommen, kann Ersatz in angemessenem 
Umfang gewährt werden. Dabei soll bei der Festsetzung des 
Erstattungsbetrages bei den angegebenen Beispielen von 
folgender Höchstgrenze für ein Neugerät ausgegangen wer-
den:

 a) Mobiltelefon: 50 Euro
 b) Laptop: 600 Euro
 c) Fotokamera (auch Digital): 150 Euro
 Schadensersatz für einen Laptop oder eine Fotokamera wird 

nur geleistet, wenn die dienstliche Nutzung genehmigt 
wurde.

3.5 Kosten der ersten Hilfeleistung sind unter anderem Kosten 
für das Herbeiholen ärztlicher Hilfe, eines Krankenwagens 
oder anderer Beförderungsmittel sowie etwaige Ersatzan-
sprüche Dritter, die bei der Hilfeleistung einen Schaden 
erlitten haben. Die Aufwendungen müssen nachweisbar 
notwendig gewesen sein. Zu den Kosten der ersten Hilfeleis-
tung gehören nicht die Kosten für das Abschleppen eines 
beschädigten Fahrzeugs.

3.6 Bagatellgrenze
 Ergibt sich ein Ersatz von nicht mehr als 30 Euro je Scha-

densfall, so wird dieser nicht erstattet.
4. Fahrzeugschäden 
 Bei Beschädigung oder Zerstörung von Fahrzeugen gelten 

außerdem folgende ergänzende Regelungen:
4.1 Ersatzleistung und Schadensnachweis
4.1.1 Die Beamtin oder der Beamte ist nicht verpflichtet, das be-

schädigte Fahrzeug reparieren zulassen. Die Instandset-
zungskosten sind bei Schäden anlässlich einer Dienstreise 
ab 3000 Euro (einschl. Mehrwertsteuer) durch ein Sachver-
ständigengutachten, bei geringeren Schäden durch Repara-
turrechnung oder den Kostenvoranschlag einer Fachwerk-
statt nachzuweisen. Bei Wegeunfällen genügt ein Kosten-
voranschlag. Wird das beschädigte Fahrzeug nicht instand 
gesetzt, entfällt die Erstattung der Mehrwertsteuer.

4.1.2 Das Entgelt für ein Gutachten oder einen Kostenvoranschlag 
wird nur bei Schäden, die während einer Dienstreise ent-
standen sind, erstattet.

4.1.3 Wird das beschädigte Fahrzeug wieder instand gesetzt, ist 
zu prüfen, inwieweit ein Abzug „Neu für Alt“ (auch für 
Verschleißteile) vorzunehmen ist.

 Sofern am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden ein-
getreten ist, ist auch bei Durchführung einer Reparatur der 
Sachschadensersatz auf den Wiederbeschaffungswert be-
schränkt; Rest- oder Schrottwert oder ein Wiederverkaufs-
erlös sind abzuziehen.

4.1.4 Für beschädigte Kraftfahrzeugreifen ist pro 1000 km Lauf-
leistung ein Abzug in Höhe von 2,5 vom Hundert vorzuneh-
men. Als durchschnittliche Laufleistung eines Kraftfahrzeug-
reifens sind 40 000 km, in besonders begründeten Ausnah-
mefällen 20 000 km anzunehmen. Nach den Umständen des 
Einzelfalls ist Ersatz für den Zeitwert von zwei Reifen zu 
leisten, wenn dies aus sicherheitstechnischen Gründen er-
forderlich ist.

 Hinweis: Die Bagatellgrenze nach Tz. 3.6 ist zu beachten!
4.2 Wegeunfälle
4.2.1 Schäden an Kraftfahrzeugen, die auf dem Weg nach und von 

der Dienststelle (sogenannte Wegeunfälle) entstehen, werden 
nur ersetzt, wenn schwerwiegende Gründe für die Benut-
zung des Kraftfahrzeugs, vor allem dienstlicher Art, vorlie-
gen. Die Gründe können sich ergeben aus:
a) der Eigenart des Dienstes (zum Beispiel an mehreren 

Dienstorten oder Dienststellen, Dienstbeginn oder -ende 
zur Nachtzeit),

b) den örtlichen Verhältnissen (zum Beispiel keine oder un-
genügende Verkehrsanbindung, erhebliche Zeitersparnis 
durch die Benutzung des Kraftfahrzeugs),

 Hinweis: Regelmäßig ist davon auszugehen, dass eine 
Zeitersparnis von mehr als zwei Stunden täglich (Hin- 
und Rückweg) als „erhebliche Zeitersparnis“ anzusehen 
ist.

c) den persönlichen Verhältnissen (zum Beispiel kann die 
Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel 
für behinderte Menschen nicht zumutbar sein),

d) der Tatsache, dass eine Dienstreise durchgeführt werden 
muss und dafür aus triftigen Gründen das Kraftfahrzeug 
einsetzt werden muss oder aus

e) der Tatsache, dass aus dienstlichen Gründen umfangrei-
ches Aktenmaterial, Gegenstände mit größerem Gewicht 
oder sperrige Gegenstände transportiert werden müssen, 
die auch bei Anlegen eines strengen Maßstabes die Be-
nutzung eines regelmäßig verkehrenden Beförderungs-
mittels unzumutbar erscheinen lassen.
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4.2.2 Bei Wegeunfällen sind nur solche Schäden erstattungsfähig, 
die an dem Fahrzeug selbst entstanden sind (Reparaturkos
ten, merkantiler Minderwert) oder der Wiederbeschaffungs
wert. 

4.2.3 Der Ersatz für die Beschädigung oder Zerstörung von Kraft
fahrzeugen beschränkt sich im Einzelfall auf höchstens 330 
Euro, bei Kleinkrafträdern und Fahrrädern auf höchstens 
150 Euro.

4.2.4 Ersatz für die Beschädigung oder Zerstörung von Fahrzeu
gen nach deren Abstellen auf einer Straße, einem Parkplatz 
oder einem anderen dafür vorgesehenen Platz an der re
gelmäßigen Dienststelle wird nicht geleistet (siehe auch: 
Unfälle bei Dienstreisen).

4.2.5 Unfälle bei Dienstreisen 
 Hinweis: Dienstreisegenehmigungen und Genehmigungen 

für die Benutzung des privaten Kraftfahrzeugs für genehmi-
gungspflichtige Dienstreisen sind mit Ausnahme von drin-
genden Fällen vor Antritt der Dienstreise einzuholen. Er-
teilte Dienstreisegenehmigungen sind für die Bearbeitung 
der Sachschadensanträge bindend. Die Tz. 3.2 und 4.2.6 bis 
4.2.13 gelten für Reisen aus besonderem Anlass und Reisen 
der in Tz 1.1 genannten Personen entsprechend. 

4.2.6 Die Beschränkung des Schadensersatzanspruchs auf 330 
Euro entfällt für Schäden, die entstanden sind an Kraftfahr
zeugen bei Dienstreisen, deren Einsatz entweder auf aus
drückliches Verlangen oder durch Einflussnahme des 
Dienstherrn erfolgt oder die aus triftigen Gründen im Sinn 
des § 6 Abs. 1 HRKG und den dazu ergangenen Verwaltungs
vorschriften zur Durchführung einer Dienstreise benutzt 
werden und deren Benutzung entweder im Einzelfall oder 
allgemein gestattet worden ist. 

4.2.7 Bei durch Dienst oder Stundenplan angeordneten regelmä
ßig wechselnden Einsatzorten, Dienststellen usw. gilt die 
Benutzung als allgemein gestattet.

4.2.8 Die Beschränkung entfällt ferner für Fahrten zwischen Woh
nung und regelmäßiger Dienststelle, wenn das Kraftfahrzeug 
ausschließlich wegen einer Dienstreise benutzt werden sollte 
bzw. benutzt wurde und an anderen Tagen für den Weg nach 
und von der Dienststelle nicht oder nur aus schwerwiegen
den Gründen eingesetzt wird. Die Beweislast obliegt der 
Beamtin oder dem Beamten.

 Hinweis: Die Beweisführung kann durch eine Bescheinigung 
der Dienststellen- bzw. Schulleitung oder durch „pflichtge-
mäße Erklärung“ der Beamtin oder des Beamten erfolgen.

4.2.9 Es sind auch mittelbare Kosten, das heißt Kosten für die 
Bergung, das Abschleppen zur nächsten Fachreparatur
werkstatt und die Kosten einer eventuellen Stilllegung er
stattungsfähig. Bei Schwerbehinderung und vorübergehen
der Körperbehinderung der Beamtin oder des Beamten sind 
auch Mietwagenkosten berücksichtigungsfähig.

4.2.10 Wird das Fahrzeug während einer Dienstreise am Ort des 
Dienstgeschäfts auf einer Straße, einem Parkplatz oder ei
nem anderen dafür vorgesehenen Platz abgestellt, besteht 
Unfallschutz. Gleiches gilt, wenn das Fahrzeug vor Antritt 
oder nach Beendigung der Dienstreise an der regelmäßigen 
Dienststelle abgestellt wird.

 Sachschadensersatz bei Schäden, die am privaten Fahrzeug 
nachts auf dem Parkplatz der Unterkunft eintreten, kann 
nicht geleistet werden, da der Aufenthalt der Beamtin oder 
des Beamten in seiner Unterkunft nach Dienstende, erst 
recht aber die Zeit der Nachtruhe in keinerlei Zusammen
hang mehr mit dem Dienst steht, sondern vielmehr dem ei
genwirtschaftlichen Bereich der Beamtin oder des Beamten 
zuzurechnen ist.

4.2.11 Ausgehend von dem fiskalischen Grundsatz des wirtschaft
lichen und sparsamen Umgangs mit öffentlichen Haushalts
mitteln und der Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftig
ten hat das Land Hessen, vertreten durch den Hessischen 
Minister der Finanzen, einen Rahmenvertrag mit der Go
thaer Allgemeinen VersicherungsAG über den Versiche
rungsschutz der Beschäftigten des Landes bei Dienstfahrten 
abgeschlossen.

 Dieser Vertrag wurde zuletzt mit Erlass vom 7. September 
2010 (StAnz. S. 2165) bekannt gegeben. Die Selbstbeteili
gung beträgt je Schadensereignis 330 Euro. Rückstufungs
kosten durch die Inanspruchnahme der Fahrzeugvollversi
cherung entstehen nicht.

4.2.12 Die Beamtin oder der Beamte ist auf die Inanspruchnahme 
einer bestehenden Kaskoversicherung zu verweisen, wenn 
der Schaden größer ist, als der Gesamtbetrag, der sich aus 
dem Betrag des Verlusts an Schadensfreiheitsrabatt zuzüg
lich des Betrages seiner Selbstbeteiligung ergäbe. In diesem 
Falle ist der zuletzt genannte Gesamtbetrag in nachgewie

sener Höhe zu ersetzen. Die Höhe ist durch die Bescheini
gung des Versicherers nachzuweisen. Hat die Beamtin oder 
der Beamte vor Wiedererlangung des vor dem dienstlich 
bedingten Sachschadens innegehabten Schadensfreiheits
rabattes bzw. Schadensfreiheitsrabattgutachtens einen wei
teren privaten Unfall, der zu einem weiteren erhöhten oder 
erstmaligen Verlust an Schadensfreiheitsrabatt führt, so ist 
die sich hieraus ergebende Differenz zu erstatten. Auf Ver
langen der Dienststelle hat die Beamtin oder der Beamte 
eine Versicherungspolice vorzulegen.

4.2.13 Beispiele:
 Die Beamtin oder der Beamte hat eine Kaskoversicherung 

mit einer Selbstbeteiligung von 300 Euro abgeschlossen. Sie 
oder er erleidet auf einer Dienstreise mit dem privaten Kraft
fahrzeug einen Sachschaden in Höhe von a) 1000 Euro und 
b) 400 Euro.

 Bei Inanspruchnahme der Versicherung wird sie oder er von 
der Schadensfreiheitsklasse (SFK) 9 (Beitrag 50 Prozent – 
um 50 Prozent vermindert) in die Schadensfreiheitsklasse 5 
der Fahrzeugvollversicherung mit Selbstbeteiligung zurück
gestuft (Beitrag 65 Prozent – nur noch um 35 Prozent ver
mindert). 

 Vor dem Unfall betrug der Beitrag 270,88 Euro.

 SFK
 Beitrag in % = 
 Schadensfreiheitsrabatt  Beitrag in Euro

 Verlust in Euro/  
 pro Jahr

 5  65  352,12  81,24

 6  60  325,04  54,16

 7  60  325,04  54,16

 8  55  297,96  27,08

 9  50  270,88

 1. Gesamtverlust in Euro in vier Jahren  216,64

 2. Selbstbeteiligung  300,00

 Summe  516,64

a) Schadensbetrag 1000 Euro: Die Beamtin oder der Beamte 
ist auf die Inanspruchnahme der Kaskoversicherung zu 
verweisen, da die Summe aus dem Verlust an Schadens
freiheitsrabatt und der Selbstbeteiligung in Höhe von 
516,64 Euro niedriger ist als der Schaden von 1000 Euro. 
Vom Dienstherrn ist dann der Betrag in Höhe von 516,64 
Euro zu erstatten.

b)  Schadensbetrag 400 Euro: Bei einem Schaden von 400 
Euro ist dieser kleiner als die Summe aus Rabattverlust 
und Selbstbeteiligung, so dass der tatsächliche Schaden 
zu ersetzen ist.

c) (dienstlicher und privater Unfall): Eine Beamtin oder ein 
Beamter muss aufgrund eines dienstlichen Unfalls einen 
Verlust des Schadensfreiheitsguthabens hinnehmen, 
ohne dass eine höhere Prämie gezahlt werden muss (so
genannte Rabattretter). Aufgrund eines zweiten Unfalls 
muss nunmehr 100 Euro Prämie mehr gezahlt werden. 
Ohne den dienstlichen Unfall hätte der private Schaden 
zu keiner Erhöhung der Versicherungsprämie geführt. Es 
sind daher die 100 Euro bzw. die nachfolgenden Rabatt
verluste zu erstatten, bis wieder der alte Betrag erreicht 
wird.

4.2.14 Die Beschränkung auf den Erstattungsbetrag von 330 Euro 
entfällt auch bei Fahrten des Straßenunterhaltungsperso
nals vom Aufenthaltsort zum Ort des Wintereinsatzes, sofern 
die Fahrten mit dem privaten Fahrzeug auf noch ungeräum
ten Straßen erfolgen müssen und aufgrund dieser Umstände 
ein Sachschaden eintritt.

5. Unfälle, aus denen Sachschadensersatzansprüche nach die
sen Richtlinien entstehen können, sind der oder dem Dienst
vorgesetzten unverzüglich zu melden. Die Meldepflicht ent
steht in dem Zeitpunkt, in dem ein Sachschaden erkennbar 
geworden ist.

6. Schäden sind spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von 
sechs Monaten nach Eintritt des Schadensereignisses 
schriftlich geltend zu machen.

7. Die SachschadensersatzRichtlinien treten am 1. Juni 2012 
in Kraft.

Wiesbaden, 13. April 2012 Hessisches Ministerium
     des Innern und für Sport
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